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§ 211 UGB Wertansatze von
Passivposten

UGB - Unternehmensgesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erflllungsbetrag, Rentenverpflichtungen zum Barwert der zuklnftigen
Auszahlungen anzusetzen. Rickstellungen sind mit dem Erfullungsbetrag anzusetzen, der bestmdglich zu
schatzen ist. Ruckstellungen fur Pensionen oder vergleichbare langfristig fallige Verpflichtungen sind mit dem sich
nach versicherungsmathematischen Grundsatzen ergebenden Betrag anzusetzen. Fur Ruckstellungen fur
Abfertigungsverpflichtungen, Jubildumsgeldzusagen oder vergleichbare langfristig fallige Verpflichtungen kann
der Betrag auch durch eine finanzmathematische Berechnung ermittelt werden, sofern dagegen im Einzelfall
keine erheblichen Bedenken bestehen.

2. (2)Ruckstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit einem marktublichen Zinssatz
abzuzinsen. Bei Rickstellungen fir Abfertigungsverpflichtungen, Pensionen, Jubildumsgeldzusagen oder
vergleichbare langfristig fallige Verpflichtungen kann ein durchschnittlicher Marktzinssatz angewendet werden,
der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt, sofern dagegen im Einzelfall keine
erheblichen Bedenken bestehen.

In Kraft seit 01.07.2019 bis 31.12.2026

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 211 UGB Wertansätze von Passivposten
	UGB - Unternehmensgesetzbuch


